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Kreisverwaltung Ahrweiler  ·  Wilhelmstraße 24-30  ·  53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

 

Ortsgemeinde Ahrbrück 
Herrn Bürgermeister  
Walther Radermacher 
 
über die 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr 
Roßberg 143 
53505 Altenahr 
 

Abteilung: 

Auskunft: 

Telefon: 

Telefax: 

Zimmer: 

E-Mail: 

Datum: 

Aktenzeichen: 

4.5 - Umwelt 

Herr Schmidt 

02641 975-553 

02641 975-7553 

3.48 

Raik.Schmidt@kreis-ahrweiler.de 

17.05.2023 

4.5-RS-6144-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Konversionsmanagement der Ortsgemeinde Ahrbrück 
hier: Ihr Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gem. § 30 Abs. 4 BNatSchG 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gemäß § 30 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S.2542), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2022 (BGBl. I S. 1362) erteilen wir Ihnen eine 

 

Ausnahme 

 

von den Schutzbestimmungen bzw. Verboten des § 15 Abs. 1 des Landesnaturschutzgesetzes 

Rheinland Pfalz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283) und § 30 Abs. 2 BNatSchG (Verbot zur 

Beeinträchtigung von mageren Flachlandmähwiesen) in der Gemarkung Ahrbrück, Flur 2 Flurstück 

25/15; 26/5; 26/6; 26/7; 27/5. 

 

Die Ausnahme ist verbunden mit folgenden  

 

Nebenbestimmungen: 

 

 

I. Die Antragsunterlagen des Antrags auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG vom 10.05.2022 
„Konversionsmanagement der Ortsgemeinde Ahrbrück“ (VALERIUS, 2023) werden zum Teil der Aus-
nahme erklärt. 

 

 

_ 
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II. Hiernach ist das Flurstück mit der Nummer 216/39, Flur 11 in der Gemarkung Ahrbrück nach 

den Maßgaben des Antrags auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 Nr. BNatSchG zu bewirtschaften. 

 

III. Melioration und der Einsatz von Pflanzenschutzmittel sind auf der Fläche unzulässig. 

 

IV.  Das Einbringen von autochthonem und kräuterreichem Saatgut ist zur Herstellung der Ausgleichs-
funktion erforderlich und unter Beachtung der Maßgaben des § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG durchzu-
führen. Entsprechende Nachweise sind zu führen. 
 
 Hinweis: 
Es kann bei der Beschaffung von geeignetem Saatgut zu Engpässen kommen. Der im Rahmen des 
Eingriffs auszukoffernde Oberboden kann auf der Ausgleichsfläche zur Saatbettbereitung und zusätz-
lich als Samenbank genutzt werden. 
 

IV. Das Flurstück mit der Nummer 216/39, Flur 11 in der Gemarkung Ahrbrück wird im Rahmen der 

Gewässerwiederherstellung ebenfalls beansprucht. Daher ist bei der Maßnahmenumsetzung 

auf die Erfordernisse der Wasserwirtschaft Rücksicht zu nehmen: 

 

a) Die Ausgleichsmaßnahme kann erst nach abschließender Geländemodellierung im 

Rahmen der Gewässerwiederherstellung umgesetzt werden.  

 

b) Aus Rücksicht auf die Gewässerwiederherstellung wird die Frist zur Umsetzung der 

Ausgleichsmaßnahme auf den 31.12.2025 festgesetzt. 

 

c) Die Antragstellerin verpflichtet sich jedoch ab sofort die Maßnahmenfläche dauerhaft 

von sogenannten invasiven Neophyten frei zu halten und umgehend nach Freigabe 

der Wasserwirtschaft damit zu beginnen die Maßnahme umzusetzen.  

 

Sollte eine sofortige Umsetzung der Maßnahme aus fachlichen Gründen (wie zum 

Beispiel ungünstiger Aussaatzeitpunkt) nicht möglich sein ist durch einmaliges Bestel-

len mit nährstoffzehrenden Gräsern wie z. B. Mais oder Sommerweizen eine geschlos-

sene Bodendecke herzustellen, bei Fruchtreife abzuernten und anschließend das 

kräuterreiche Saatgut zu auszubringen. 

 

d) Ein 5m breiter Gewässerentwicklungskorridor oberhalb der Mittelwasserlinie der Ahr 

ist der Sukzession zu überlassen.  

 

e)  Eine natürliche Uferdynamik ist zulässig und entspricht im Übrigen den Entwicklungs-

zielen des FFH-Gebietes „Ahrtal“  

 

V.  Die Untere Naturschutzbehörde ist über Maßnahmenbeginn und -fertigstellung frühzeitig schrift-

lich zu unterrichten. 

 

VI.  Zu Monitoring-Zwecken sind alle fünf Jahre Grünlandkartierungen durchzuführen. 

 

Die Ergebnisse sind der Unteren Naturschutzbehörde ohne Aufforderung zu übermitteln. 
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Begründung 

 

Im Zuge des von der Ortsgemeinde Ahrbrück durchgeführten Konversion des Industrieareal Brohl-

Wellpappe zur Schaffung von dringend benötigten Wohnraum vor dem Hintergrund der Bewältigung 

der Folgen des Starkregenereignis vom 14. Juli sollen nach § 15 LNatSchG bzw. nach § 30 

BNatSchG geschützte magere Flachlandmähwiesen der Ausbildung B (mit keiner Tendenz zu A) in 

einer Größe von 0,67 ha in Anspruch genommen werden. 

 

Nach den §§ 15 LNatSchG und 30 BNatSchG ist es verboten, magere Flachlandmähwiesen zu be-

einträchtigen. Im Zuge der Überbauung der Fläche wird die Wiese zerstört werden. Der Nachweis 

über den Schutzstatus der Flächen wird durch die mit dem Antrag vorgelegten Vegetationsaufnah-

men nach der Methode von Braun-Blanquet erbracht. 

 

Magere Flachlandmähwiesen der Ausbildung B (mit keiner Tendenz zu A) gelten als sogenannte 

Fragmentgesellschaften. D. h. sie erfüllen die erforderlichen Anforderungen (u. a. mindestens 4 cha-

rakteristische Arten) für eine nach § 15 LNatSchG geschützte magere Flachlandmähwiese. Es feh-

len aber weitere Kennarten und Magerkeitszeiger, die eine Differenzierung bis zum Gesellschafts-

rang bzw. bis zum Erhaltungszustand A erlauben würden. 

 

Solche Vegetationsgesellschaften können innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes an anderer 

Stelle durch eine extensive Grünlandpflege wiederhergestellt werden und sind somit ausgleichbar. 

 

Die Ausgleichbarkeit von Mageren Flachlandmähwiesen der Ausbildung C und B wurde vom Lan-

desamt für Umwelt bestätigt. 

 

Die im Antrag (S. 11) angegebene Entwicklung von flutfolgengeschädigtem Grünland in hochwertige 

Ausbildungen der mageren Flachlandmähwiesen ist geeignet, den Ausgleich gemäß § 30 Abs. 3 

BNatSchG herbeizuführen. Das Ausgleichsverhältnis von 0,67 zu 1,47 (1:2,2) wird damit begründet, 

dass es sich bei der Ausgleichsfläche um ehemals sehr wertvolle Grünlandbestände handelte und 

die Fläche ebenfalls durch Maßnahmen der Gewässerwiederherstellung beansprucht werden wird. 

Mit dem geforderten Monitoring und den Nachweisen soll sichergestellt und dokumentiert werden, 

dass sich die Grünlandfläche im Zuge der im Antrag festgelegten extensiven Pflege in höherwertige 

magere Flachlandmähwiesen im Sinne der angestrebten Ausgleichsfunktion entwickeln. 

 

 

Gebühren 

 

Die Erteilung dieser Ausnahme ist unter Hinweis auf § 8 Abs. 1 Ziffer Landesgebührengesetz Rhein-

land Pfalz vom 03.12.1974 (GVBl., 1974, 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2017 

(GVBl. S. 106) gebührenfrei. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-

den. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24 - 30, 53474 Bad Neu-

enahr-Ahrweiler, einzulegen. 

 

Der Widerspruch kann 

 

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstr. 24 - 30, 53474 Bad 

Neuenahr-Ahrweiler, 

 

2. durch DE-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz 

an info@kreis-ahrweiler.de-mail.de 

 

erhoben werden. 

 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu 

beachten, die auf der Internetseite der Kreisverwaltung Ahrweiler (www.kreis-ahrweiler.de) im Im-

pressum aufgeführt sind. 

Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Raik Schmidt 

mailto:info@kreis-ahrweiler.de-mail.de
http://www.kreis-ahrweiler.de/



